
Kantonale Volksinitiative für einen wirkungsvollen steuerlichen Kinderabzug (veröffentlicht im Kantonsblatt vom 26.11.2025)

Gestützt auf § 47 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 und auf das Gesetz betreffend Initiative und Referendum vom
16. Januar 1991 (IRG) reichen die unterzeichnenden, im Kanton Basel-Stadt Stimmberechtigten folgende formulierte Initiative ein:

§ 35 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die direkten Steuern (SG 640.100) wird wie folgt geändert:

Vom Einkommen werden abgezogen:
35’000 Franken für das erste, 15'000 Franken für das zweite und 10'000 Franken für jedes weitere minderjährige, erwerbsunfähige
oder in der beruflichen oder schulischen Ausbildung stehende Kind, für dessen Unterhalt die steuerpflichtige Person zur
Hauptsache sorgt; werden die Eltern getrennt besteuert, so wird der Kinderabzug hälftig aufgeteilt, wenn das Kind unter
gemeinsamer elterlicher Sorge steht und keine Unterhaltsbeiträge nach § 32 Abs. 1 lit. c für das Kind geltend gemacht werden.

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich nach Art.
282 Strafgesetzbuch strafbar.

Die Initiative kann von der Mehrheit der im Zeitpunkt der Rückzugserklärung stimmberechtigten Mitglieder des Initiativkomitees zurückgezogen werden (§12
Abs. 1 IRG). Mitglieder Komitee: Roman Hofer, Daria Hofer-Czendlik, Emmanuel Ullmann (Präsident), Manuel Wymann, Muriel Ullmann, Raphael Ullmann und
Gabriel Ullmann.

Politische Gemeinde O Basel O Riehen O Bettingen

Bitte Name und Adresse eigenhändig, in deutlicher Blockschrift und vollständig ausfüllen.

Name Vorname Geb. Datum

Tg. Mt. Jahr

Adresse Unterschrift leer
lassen

1

2

3

4

5

Bitte ganz oder teilweise ausgefüllte Bogen bis am 30.4.2027 einsenden an: Komitee Kinderabzug, 4054 Basel

Mehr Unterschriftenbögen?  Mail an kinderabzug@gmail.com



Komitee Kinderabzug
4054 Basel

Bitte frankieren 
mit CHF 1.00

oder CHF 1.20

z. B. auch 
mittels 

«Die Post» 
App


